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Schweiz. Lichtspieltheater -Verband, Ziirich

(Deutsche und ital. Schweiz.)

Sitzungsberichte

Vorstands-Sitzung vom 18. April 1941:

1. Nach Anhérung eines Berichtes von Herrn Prisident Eberhardt
wird eine den heutigen Verhiltnissen angepalite Reorganisation
der Redaktion des «Schweizer-Film-Suisse» beschlossen durch
Schaffung einer verantwortlichen Redaktionskommission beste-
hend aus den Herren Lopfe-Benz, Eberhardt und Sekr. Lang.

2. Die bisher von zwei Ziircher-Theatern an die Mitglieder der
Film-Gilde gewihrten Vergiinstigungen werden als Verletzung
der Preisschutzbestimmungen betrachtet und sind bis Ende
Juni a. ¢. aufzuheben.

3. Einem Aufnahmegesuch von O. Hauser fiir das Cinéma Maxim
in Ziirich wird entsprochen.

4. In zwei Mietzins-Angelegenheiten hort der Vorstand einen Be-
richt des Sekretariates. Die getroffenen Malinahmen werden
gutgeheillen.

Gemeinsame Bureau-Sitzung vom 1. Mat 1941:

In ganztigiger Sitzung werden nach Anhérung der entsprechen-
den Parteien eine grolle Zahl von Streitfillen und Differenzen
zwischen Theaterbesitzer und Verleiher behandelt und zum Teil
in Minne beigelegt.

Beziiglich des vom Verleiherverband herausgebrachten Reklame-
tarifes wird vereinbart, denselben auf Grund der bisherigen Er-
fahrungen durch eine besondere Kommission nochmals iiberpriifen
und den tatsichlichen Verhiltnissen anpassen zu lassen.

Vorstands-Sitzung vom 26. Mai 1941:

In gemeinsamer Aussprache mit Delegierten der Nachmittags-
spieler werden die Brennstoff-Erfahrungen des letzten Winters

ausgetauscht und das Vorgehen fiir die kommende Wintersaison
festgelegt.

Ein fiir ein Kinoprojekt in Widnau eingereichter Wiedererwi-
gungsantrag wird neuerdings abgelehnt, ebenso ein Gesuch fiir am-
bulante Vorfiihrungen in Weggis.

Von einem Beschluli des Ziircher-Verbandes betr. die Film-
gilde-Veranstaltungen wird in zustimmendem Sinne Kenntnis ge-

nommen

Verbot von Kinovorstellungen an der «Auffahrt»
in Biel.

Gemill der Polizeiverordnung der Stadt Biel vom 4. Mai 1937
ist in Art. 40, Abs. 3, die Auffahrt als hoher Festtag bezeichnet
und daher wu.a. auch fiir Filmvorfithrungen verboten. Dagegen
sind im Sonntagsruhe-Reglement der Stadt Biel vom 29. Mai 1935
in Art. 12 die Durchfithrung von Kinovorstellungen nur an den
fiinf hohen eidgenossischen Festtagen verboten. — Die Kino-
besitzer von Biel haben das Verbot, an der Auffahrt keine Vor-
stellungen geben zu diirfen, mit Recht als eine krasse Verletzung
ihrer Interessen und als ungleiche Behandlung gegeniiber anderen
Gewerben betrachtet. Eine eingehend und konkret begriindete
Eingabe des Sekretariates des S.L.V. an den Stadtrat von Biel,
es mochte der Auffahrtstag fiir die Kinovorstellungen fiir dieses
Jahr und auch die Folgezeit freigegeben werden, war von erfreu-
lichem Erfolg begleitet. Mit Schreiben vom 20. Mai 1941 teilt uns
die Polizeidirektion der Stadt Biel mit, dal} ihr unser Gesuch vom
13. Mai 1941 zur Erledigung iiberwiesen wurde. Weiter wird was
folgt ausgefiihrt: «Nach nochmaliger eingehender Priifung der
ganzen Angelegenheit und nach der Feststellung, dall selbst im
Wirtschaftspolizeigesetz die Auffahrt nicht als hoher Feiertag be-
zeichnet ist, konnen wir uns damit einverstanden erkldren, an der
Auffahrt in den Kinotheatern von Biel sowohl nachmittags wie
abends, spielen zu lassen.

Unser Entscheid hat grundsitzliche Bedeutung und gilt auch
fiir die kiinftigen Jahre.»

Da der Auffahrtstag fiir die Kinobesitzer ein Sonntagsgeschift
bedeutet, so kann man die Wichtigkeit des vorstehenden, erfreu-

lichen Entscheides ermessen. Jos. Lang, Sekretir.

Generalversammlung des Verbandes
der Basler Lichtspieltheater

nigung und Stirkung des inneren Appara-
tes gefithrt und auch unserem Verbande
nichts geschadet. Der Prisident kniipfte
den Wunsch daran, daB auch in Zukunft

alle Verbandsmitglieder am Verbandsinter-

Der Verband hielt Freitag, den 16. Mai,

seine diesjihrige ordentliche General-

versammlung ab, bei welcher Prisi-
dent Joseph Adelmann in seiner Eingangs-
rede zum Jahresbericht darauf hinweisen
konnte, dal der Verband sein zehnjdhriges
Bestehen feiern konne. Er betonte, daB die
Griinder des Verbandes, die Herren Besse,
Rosenthal und Fechter, die sich von einem
ZusammenschluB der Kinobesitzer in Basel
nur Erspriefliches und Niitzliches verspra-
chen, mit den Erfolgen des Verbandes zu-
frieden sein konnen. Dies wird sofort klar,
wenn man nur die hauptsichlichsten Er-
folge an uns voriiberziehen 1ifBt. Der Pri-
sident erinnerte daran, dafl durch das tat-

Hilfe des

Schweizerischen Lichtspieltheaterverbandes

kriftige Eingreifen und mit
nicht weniger als fiinf Kino-Neubau-Pro-
jekte vereitelt werden konnten. Zwei wei-
tere Projekte wurden durch das schnelle

Eingreifen unseres Verbandes und durch

14

Aufklirung der betreffenden Unternehmer

sowie der Geldinstitute schon im Keime
erstickt. Zwei weitere Groferfolge sind zu
verzeichnen: Mit sehr intensiver Arbeit ist
es gelungen, in zwei harten Wahlkimpfen,
den Versuch, die Billettsteuer von 10 auf
15 Prozent zu erhohen, zweimal bachab zu
schicken. Der Prisident fiihrte weiter aus,
daf} auch die Vereinbarungen iiber die Re-
gelung der Eintrittspreise, Ablehnung jeder
Art von Vergiinstigungen, jede direkte oder
indirekte Umgehung all dieser Bestimmun-
gen, sich fiir alle als sehr vorteilhaft er-
wiesen haben und dal auch alle Theater
damit bisher die besten Erfahrungen mach-
ten. Alles sehr erfreuliche Zeichen einmiiti-
ger Zusammenarbeit. Wenn auch gelegent-
lich einmal kleine Unstimmigkeiten zu ver-
zeichnen waren, fuhr Adelmann fort, so
kann man diese doch nur als gesunde
Opposition betrachten, und eine gesunde

Opposition hat noch immer nur zur Rei-

Schweizer FILM Suisse

esse festhalten und mitarbeiten sollen, denn

der Film wird von allen Seiten in die
Oeffentlichkeit gezogen, mehr gezerrt und
verzerrt, als in wohlwollendem Sinne.
Diese Bewegung erheischt unsere grofite

Dies

machten das abgelaufene Geschiftsjahr fiir

Aufmerksamkeit. und andere Dinge

den Vorstand und insbesondere fiir den
Prisidenten zu einem sehr arbeitsreichen.
Unzihlige Verhandlungen und Korrespon-
denzen waren notwendig im Verkehr mit
den Zeitungen, zur Kohlenversorgung, der
Spielzeitenregelung im Winter, um den Ver-
ordnungen des Volkswirtschaftsdepartemen-
tes nachzuleben, die Verhandlungen mit
dem V.H.T.L. und dem Einigungsamt von
Basel, um wieder zu einem Gesamtarbeits-
vertrag fiir das Lichtspielgewerbe zu kom-
men, waren langwierig und beanspruchten
viel Zeit. Dann kam plotzlich eine Zei-
tungspolemik in Flufl iiber den «schlech-

ten Film» und die Kinoreklame; es waren



	Schweiz. Lichtspieltheater-Verband, Zürich

